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Information zum Schwerbehindertenausweis  
für Eltern muskelkranker Kinder 
(Ergänzung zum Infodienst-Blatt „Allgemeine Informationen zum Schwerbehindertenausweis“) 
 

Wann ist ein Kind behindert im Sinne des Schwerbehindertenrechts? 
Kinder mit fortschreitenden neuromuskulären Erkrankungen sind behindert, „wenn ihre körperliche Funk-
tion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbeding-
ten Barrieren mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen 
Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von 
Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.“ (§ 2 SGB IX). 
 

Welchen Nutzen haben Eltern und Kinder vom Schwerbehindertenausweis? 
Ein Schwerbehindertenausweis für ein Kind ist notwendig, um Steuerfreibeträge und Kindergeld für er-
wachsene Kinder geltend zu machen sowie andere Nachteilsausgleiche zu erhalten (s. Infodienst-Blatt 
„Schwerbehinderung / Nachteilsausgleiche“). 
 

Wann sollten Eltern den Schwerbehindertenausweis für ihr Kind beantragen? 
Bei Kleinkindern mit Muskelerkrankungen mit schweren Verläufen können schon im ersten Lebensjahr die 
Voraussetzungen für die Anerkennung der Schwerbehinderung gegeben sein, wenn bei dem Kind Funkti-
onsbeeinträchtigungen vorliegen, die von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen. 

Eltern von Kindern, bei denen die Beeinträchtigungen später auftreten (z. B. bei Muskeldystrophie Duchen-
ne), können den Ausweis dann beantragen, wenn ihr Kind in der Gehfähigkeit eingeschränkt ist. Auch wenn 
der Schwerbehindertenausweis z. B. im 6. oder 7. Lebensjahr beantragt wird, können die steuerlichen 
Nachteilsausgleiche noch bis fünf Jahre rückwirkend geltend gemacht werden (§§ 175, 228 Abgabenord-
nung). Voraussetzung ist der Nachweis, dass bei dem Kind schon wesentlich früher Funktionsbeeinträchti-
gungen vorlagen, die von dem für das Lebensalter typischen Zustand abwichen. 
 
 
 
 
 
 
 

Welche Merkzeichen kommen bei muskelkranken Kindern vor? 

▪ Merkzeichen „G“ (gebehindert)  
Kinder mit erheblicher Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr bzw. erheblicher Geh- 
und/oder Stehbehinderung erhalten das Merkzeichen G. Davon ist auszugehen, wenn eine Strecke von 2 
km nicht ohne Gefahren für sich und andere zu Fuß in etwa einer halben Stunde zurückgelegt werden kann. 

▪ Merkzeichen „B“ (Begleitung erforderlich) 
Das Merkzeichen B bekommen muskelkranke Kinder mit (außergewöhnlicher) Gehbehinderung, oder dem 
Merkzeichen H, die bei der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln auf Hilfe angewiesen sind. Merk-
zeichen B berechtigt zur Mitnahme einer Begleitperson, aber verpflichtet nicht dazu.  

Hinweis: 
Besprechen Sie die Beantragung am besten mit dem behandelnden Kinderarzt zum Beispiel im Sozial-
pädiatrischen Zentrum. Hier kann schon einmal eine grobe Einschätzung vorgenommen werden.   
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▪ Merkzeichen „aG“ (außergewöhnlich gehbehindert):  
Grundsätzlich gilt nach einem Urteil des Bundessozialgerichts (10.12.2002, AZ: B 9 SB 7/01 R): Außerge-
wöhnlich gehbehindert ist Ihr Kind nicht erst, wenn es sich nahezu gar nicht mehr fortbewegen kann.       
Das Merkzeichen aG ist auch dann gerechtfertigt, wenn Ihr Kind selbst unter Einsatz orthopädischer Hilfs-
mittel nur mit fremder Hilfe oder nur mit großer Anstrengung gehen kann.   

Bei Kindern mit Muskeldystrophie Duchenne liegt in der Regel ab dem 6. - 7. Lebensjahr eine außergewöhn-
liche Gehbehinderung vor, die aus medizinischer Sicht das Merkzeichen rechtfertigt. Diese Kinder haben 
eine „Muskelschwäche mit mittelgradigen Auswirkungen“. Meist ist es ihnen nur mit großer Kraftanstren-
gung möglich, sich selbstständig zu bewegen. Sie können nur kurze Strecken gehen, haben Schwierigkeiten 
beim Aufstehen vom Boden oder aus dem Sitz, beim Ein- und Aussteigen in ein Kfz, bei der Bewältigung von 
geringsten Hindernissen (Bordsteinen) oder der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln (hohe Einstiege).  
 
▪ Merkzeichen „H“ (hilflos): 
Im Allgemeinen wird Hilflosigkeit ohne nähere Prüfung bei einer Reihe schwerer Beeinträchtigungen ange-
nommen, die aufgrund ihrer Art und besonderen Auswirkung regelhaft Hilfeleistung in erheblichem Um-
fang erfordern, z. B. bei Querschnittslähmung und anderen Beeinträchtigungen, die auf Dauer und ständig 
die Nutzung eines Rollstuhls erfordern. 
 
 
 
 
 
 
 
Für den Nachweis der „Hilflosigkeit“ reicht ein Betreuungsbedarf von zwei Stunden aus. Das entspricht 
Pflegegrad 3. Sie können mit dem Merkzeichen H beim Finanzamt den erhöhten Behinderten-Pauschbetrag 
und den Pflege-Pauschbetrag geltend machen. (Zwei BSG-Urteile: AZ: B 9 V 3/01 R vom 10.12.2002 und AZ: 
B 9 V 13/01 R vom 12.02.2003).  
 

Wie lange ist der Ausweis gültig?  
Bei schwerbehinderten Kindern werden die Voraussetzungen der Schwerbehinderung neu überprüft mit 
der Vollendung des 10. Lebensjahres. Wurde der Ausweis im Alter zwischen 10 und 15 Jahren beantragt, ist 
er bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres befristet. Dann werden die Voraussetzungen der Schwerbehin-
derung neu überprüft. 
 

Was können Eltern bei einem ungünstigen Bescheid des Versorgungsamtes tun? 

Der Feststellungsbescheid entspricht leider nicht immer Ihren Erwartungen als Eltern. Aus dem Bescheid 
erfahren Sie vielleicht, dass die erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind; Begründungen werden 
nicht genannt. Zur Überprüfung können Sie beim Versorgungsamt Akteneinsicht nehmen (§ 25 SGB X – 
Verwaltungsverfahren). Gegen den Bescheid kann dann schriftlich Widerspruch erhoben werden. 
 

Weiterführende Informationen 

Weitere Infodienstblätter: Schwerbehindertenausweis (allgemein), Schwerbehinderung  Merkzeichen aG, 
Schwerbehinderung / Nachteilsausgleiche 

Hinweis: 
Bei Kindern ist nur der Teil der Hilfsbedürftigkeit zu berücksichtigen, der den Umfang der Hilfebedürf-
tigkeit eines gesunden gleichaltrigen Kindes überschreitet. 
 


